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Endlich Hofniung für Schwerkranke 
Zum Artikel ,Erstmals Cannabis 
aus der Apotheke' (22.08.): 
Die zu bepißende Entscheidung der 
Bundesopiumstelle bringt Hoffnung 
für viele schwer Erkrankte und setzt 
letztlich eine bereits im Mai m5 er- 
gangene Entscheidung des Bundes- 
venrraltungsgerichts in die Praxis 
um. In dieser hatte das Gericht den 
hohen Stellenwert hervorgehoben, 
der dem Grundrecht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit in unse- 
rer Rechtsordnung zukommt 
Schwere Krankheit und das Leiden 
an starken, lange dauernden 
Schmerzen könne Betroffene hin- 

dem, ein selbstbestimmtes, men- 
schenw-ürdiges Leben zu fuhren. 

Eine Erlaubniserteilung zum Er- 
werb von Cannabis scheide zwar aus. 
wenn dem Retroffenen zur Behand- 
lung seiner Krankheit ein gleich 
wirksames Armeimittel zur Ierfu- 
gung stunde, das eine Zulassung be- 
sitzt. Dronabinol stelle jedoch keine 
solche .llternati~-e dar, da es mangels 
Zulassung nicht ohne weiteres ver- 
fugbar und a u f p n d  des hohen Prei- 
ses fur den Sormalbürger auch nicht 
erschwinglich sei. Die Achtung des 
Rechts auf Leben und körperliche 
Cnversehrtheit gebiete bei schweren 
Erkranhxngen ohne .Aussicht auf 

Heilung. eine Erlaubnis zum Eh-erb 
von Cannabis nur dann auszucchlie- 
Gen, wenn ein Sutzen einer solchen 
Therapie nachweisbar vollkommen 
ausgeschlossen sei. 

Das Gericht stellte in seiner,,ht- 
scheidung zudem klar, dass .Arzte 
Cannabis nvar auf keinen Fa!l se!Sst 
zur Therapie bei einem Patienten 
einsetzen dürften, sie seien iedoch 
keinesfalls gehindert, solche Patien- 
ten medizinisch zu betreuen und zu 
begleiten, die eine Erlaubnis zum Er- 
werb von Cannabis besitzen. 
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